
395

berés. 110H Confirmati. EX:terl ighnotique, duo Al'eS VGI feminae
Uuae PTIO Nfanti diversi 7 andem plures duobus Unter
Religioſen ſind die Mitglieder approbierter rden, nicht aber die
Glieder religiöſer Congregationen zu verſtehen. Uebrigens emerkt
Dir Erer In ſeinem zweiter Band, 7 ſehr treffend„Auch Weltgeiſtliche ſollen nicht El Pathenſtelle übernehmen.“In vielen Diöceſen iſt auch die biſchöfliche Erlaubnis dazu ET·
ſorderlich. Dbmt. durfte unſer Regulare ohne Unde ſeine Ein⸗

ihm aber
willigung zur athenſchaft nicht geben Außer der Fähigkeit fehlteder animus deundi EL wuſste von der
ganzen Handlung nicht  8

Kann Y Stellvertreter wirklicher ⁴ werden? Gewiſs nichtEr 0 bei der Aufe gar nicht die Abſicht, als 0 3u fungieren, eS omi die zweite Bedingung. Der Stellvertreter will
aber durch Ratihabierung des fehlerhaften (te die Sache gutmachen und Tklärt ſich nachträglich als wirklichen Pathen? Was
nun? Dir Scherer gibt Antwort „Der Stellvertreter iſt nicht Pathe;s kann jemand die ohne ſein Vorwiſſen verfügte Stellvertretungratihabieren, nicht aber nachträglich für den thatſächlich oder rechtlichnicht vorhanden geweſenen Pathen als0 eintreten.“ (K.⸗R., 7.0Der Stellvertreter kann al Taufzeuge betrachtet werden, kann die
Pflichten des Pathen übernehmen, bon einer geiſtlichen Verwandt—
ſchaft aber kann keine ede ſeinSt Florian Profeſſor 0 Pachinger

XII (Ueble aAachrede gegen ne Perſon durchEinen Aet vor einer größeren Anzahl von erſonenbegangen.) Vorbemerkung. Dieſem Falle Imm Ein anderer
gleich, enn nämlich Jemanden nUur vor ganz wenigen erſonenUehles nachgeredet wird, aber mit der Vorausſicht, daſs dies einer
größeren Anzahl von Perſonen zu Ohren kommen ird Es iſtaher dieſer etztere Fall In der nachſtehenden Erörterung als In
begriffen zu betrachten.

Bekanntlich ertri der hl Alphons (th 45.) dieAnſicht, daſs, enn durch Einen ſündhaften Aet mehrere Objectetangiert werden, we zwar erſelben moraliſchen Speciesgehören, deren jede aber nach moraliſcher Auffaſſung In ſich ah⸗
geſchloſſen iſt Objecta Otalia ebenſoviele Sünden vorhandenſeien, als Ob angier werde Dieſem Satze gibt jedoch derheilige Lehrer 49 ꝝ.2 In Unſerem Falle keine olge, da ehendie Unterſtellung ＋ „CUIUI jus 20 famam Sit uniéum apudwill ſagen mein echt, daf man mir ni ühles bei nach⸗rede, iſt nicht verſchieden von meinem 2  E, daſs dies bei nichtgeſchehe Daraus olgert er für die Beicht, ES genüge, wennſich der Pönitent mit den Worten anklagt: Detraxi II pluribus,

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1894, 27
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ohne ziffermäßige Angabe der Perſonen, vor welchen die üble
achrede egangen wurde

Man mo nun meinen, folgerichtig genüge * ſchon zu agen
Detraxi, ohne den Beiſatz COTaIII pluribus. Wenn man jedo die
Sache noch von einem anderen Geſichtspunkt, nämlich von der
Species theologica (im Unterſchied von Species moralis) aus be
trachtet, nach welcher die Sünden In Tod⸗ und läſsliche Sünden
geſchieden werden, wird ſich zeigen, daſs dieſer Beiſatz erforderlich iſt

Ueberhaupt äng bei äußeren Sünden als ſolchen, we
den Nächſten egangen werden, und eine olche iſt die üble Nach⸗
rede die Species theologica von dem Schaden ab, welcher hiedurch
dem Nächſten Ugefügt wird, ob derſelbe bedeutend oder gering iſt
Nun ird durch eine üble Nachrede wenn auch In einer wichtigen
Materie) von ganz wenigen, eln oder zwei erſonen mit der Vor⸗
ausſicht, daſs dieſelbe nicht einer größeren Anzahl zu Oh ommen
werden, dem Nächſten (von beſonderen Umſtänden abgeſehen) nur
ein geringer Ade zugefügt, hingegen ern bedeutender, enn dies
vor einer größeren Anzahl geſchieht, oder auch vor ganz wenigen,
jedoch mit der Vorausſicht, daſs 2* einer größeren Anzahl von
Perſonen zu ren kommen werde Der Nachweis kann auch
alſo geführt werden, wodurch zugleich der vorangehende ergänzt
wird: Der gute Ruf iſt allerdings ein bedeutende Gut des Menſchen
und daher deſſen ungerechte Schädigung eln peccatum 8e
S8u0 mortale V.

ꝝ

edoch beſteht der gute wie der üble Ruf nicht In der
Meinung, ganz wenige, ein oder zwei Perſonen von jemanden
aben, ondern „Nn CO0mmuni aestimatione hominum.“ Somit iſt
die üble Nachrede bei ganz wenigen Perſonen ohne die Vorausſicht
einer weiteren Verbreitung noch keine Verletzung des
und aher auch nicht Todſünde; wohl aber, wenn dieſelbe (in einem
wichtigen Stücke) vor einer größeren Anzahl von Perſonen egangen
wird, oder zwar Vor ganz wenigen, aber mit der Vorausſicht weiterer
Verbreitung. Weil demnach In unſerem Falle die üble Nachrede
al odſünde erſt durch den Beiſatz pluribus erkenntlich
gemacht wird, ſo iſt dieſer Beiſatz erforderlich.

Es ſei noch beigefügt, daſs die gebräu  I  6 Definition von
detractio als 1ICita vel Mjusta laesio famae alienae die He⸗
wöhnlich vorkommenden Fälle Im Auge hat; denn un dem ſeltener
vorkommenden Falle, In welchem die detractio NuL vor ganz wenigen
Perſonen und ohne Vorausſicht weiterer Verbreitung, 10 vielmehr
mit der gegentheiligen Vorausſicht egangen wird, trifft ſie nach
dem 8ub Geſagten nicht 3

alzburg. Profeſſor Dr

1 (Die becasionalis damni iſt ni
titutionspflichtig.) Titius, ein reicher Realitätenbeſitzer In
Latronenburg, wird eines ages, da allein ühauſe iſt, von drei


